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14.6./21.6.2010 – GASP und ESVP



Aktualisierter VL-Plan
Termine Themen

19.4./26.4. Die Gesamtkonstruktion: Politisches System oder 
Staatenverbund?

3.5./10.5. Institutionensystem und Entscheidungsfindung I

17.5./31.5. Institutionensystem und Entscheidungsfindung II

7.6./14.6. Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

21.6./28.6. Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

5.7./12.7. Wirtschafts- und Sozialpolitik

19.7. Take-Home-Klausur (24 Stunden)



Vier Gründe für Entstehung 
und Ausgestaltung der GASP
• Ende des Kalten Krieges: neuer Fokus auf 

regionale Konflikte
• Deutsche Wiedervereinigung: Einbindung der 

neuen Mittelmacht 
• Zusammenbruch Jugoslawiens: inkonsistente 

Reaktion der europäischen Staaten 
• Irak-Krieg: Spaltung der EU

Source: Nugent, 2006



Zusätzliche Herausforderungen 
z.Zt. des Konvents

• Internationale Sicherheit
– Terrorismus (asymmetrische 

Auseinandersetzungen)
– Organisiertes Verbrechen
– Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen
– Failed states

• Außerdem
– Energiesicherheit
– Klimawandel
– Migration und Asyl 

Source: Wessels, 2007



DAS AUSWÄRTIGE HANDELN 
DER UNION

Art. 21 - 46 EUV



Art. 21 EUV
(1) Die Union lässt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene 

von den Grundsätzen leiten, die für ihre eigene Entstehung, 
Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren und denen sie 
auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschen- 
würde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der 
Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts.

Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu 
regionalen oder weltweiten internationalen Organisationen, die die 
in Unterabsatz 1 aufgeführten Grundsätze teilen, auszubauen und 
Partnerschaften mit ihnen aufzubauen. Sie setzt sich 
insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen für multilaterale 
Lösungen bei gemeinsamen Problemen ein.



Art. 21 EUV
(2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest, führt diese durch und 

setzt sich für ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten der internationalen 
Beziehungen ein, um

a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre 
Unversehrtheit zu wahren;

b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des 
Völkerrechts zu festigen und zu fördern;

c) nach Maßgabe der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der 
Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und der Ziele der Charta von Paris, 
einschließlich derjeni-gen, die die Außengrenzen betreffen, den Frieden zu erhalten, 
Konflikte zu verhüten und die internationale Sicherheit zu stärken;

d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den 
Ent-wicklungsländern zu fördern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen;

e) die Integration aller Länder in die Weltwirtschaft zu fördern, unter anderem auch durch 
den schrittweisen Abbau internationaler Handelshemmnisse;

f) zur Entwicklung von internationalen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der 
Quali-tät der Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der weltweiten natürlichen 
Ressourcen beizutragen, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen; 

g) den Völkern, Ländern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom 
Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, zu helfen; und

h) eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit 
und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht.



Art. 21 EUV
3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres 

auswärtigen Handelns in den verschiedenen unter diesen Titel und 
den Fünften Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Euro-päischen Union fallenden Bereichen sowie der externen 
Aspekte der übrigen Politikbereiche die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Grundsätze und Ziele.

Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen den einzelnen 
Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen und 
ihren übrigen Politikbereichen. Der Rat und die Kommission, die vom 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
unterstützt werden, stellen diese Kohärenz sicher und arbeiten zu 
diesem Zweck zusammen.



Art. 22 EUV
(1) Auf der Grundlage der in Artikel 21 aufgeführten Grundsätze und Ziele legt der 

Europäische Rat die strategischen Interessen und Ziele der Union fest.
Die Beschlüsse des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und 
Ziele der Union erstrecken sich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie auf andere Bereiche des auswärtigen Handelns der Union. Sie können die 
Beziehungen der Union zu einem Land oder einer Region betreffen oder aber ein 
bestimmtes Thema zum Gegenstand haben. Sie enthalten Bestimmungen zu ihrer 
Geltungsdauer und zu den von der Union und den Mitgliedstaaten 
bereitzustellenden Mitteln.
Der Europäische Rat beschließt einstimmig auf Empfehlung des Rates, die dieser 
nach den für den jeweiligen Bereich vorgesehenen Regelungen abgibt. Die 
Beschlüsse des Europäischen Rates werden nach Maßgabe der in den Verträgen 
vorgesehenen Verfahren durchgeführt.

(2)Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die 
Kommission können dem Rat gemeinsame Vorschläge vorlegen, wobei der Hohe 
Vertreter für den Bereich der Gemein-samen Außen- und Sicherheitspolitik und die 
Kommission für die anderen Bereiche des auswärtigen Handelns zuständig ist.



Art. 24 EUV
(1) Die Zuständigkeit der Union in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt 

sich auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im Zusammenhang mit 
der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann.

Für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gelten besondere Bestimmungen und 
Verfahren. Sie wird vom Europäischen Rat und vom Rat einstimmig festgelegt und 
durchgeführt, soweit in den Verträgen nichts anderes vorgesehen ist. Der Erlass von 
Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
wird vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und von den 
Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen durchgeführt. Die spezifische Rolle des Europäischen 
Parlaments und der Kommission in diesem Bereich ist in den Verträgen festgelegt. Der 
Gerichtshof der Europäischen Union ist in Bezug auf diese Bestimmungen nicht zuständig; 
hiervon ausgenommen ist die Kontrolle der Einhaltung des Artikels 40 dieses Vertrags und 
die Überwachung der Rechtmäßigkeit bestimmter Beschlüsse nach Artikel 275 Absatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.



Art. 24
(2) Die Union verfolgt, bestimmt und verwirklicht im Rahmen der Grundsätze und Ziele ihres 

auswärtigen Handelns eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die auf einer 
Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarität der Mitgliedstaaten, der Ermittlung der 
Fragen von allgemeiner Bedeutung und der Erreichung einer immer stärkeren Konvergenz 
des Handelns der Mitgliedstaaten beruht.

(3) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und 
vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität und achten das 
Handeln der Union in diesem Bereich.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der 
Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen 
Beziehungen schaden könnte.

Der Rat und der Hohe Vertreter tragen für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge.





Aktualisierter VL-Plan
Termine Themen

19.4./26.4. Die Gesamtkonstruktion: Politisches System oder 
Staatenverbund?

3.5./10.5. Institutionensystem und Entscheidungsfindung I

17.5./31.5. Institutionensystem und Entscheidungsfindung II

7.6./14.6. Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

21.6./28.6. Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

5.7./12.7. Wirtschafts- und Sozialpolitik

19.7. Take-Home-Klausur (24 Stunden)



Art. 25 EUV
Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, 
indem sie

a) die allgemeinen Leitlinien bestimmt,

b) Beschlüsse erlässt zur Festlegung
i) der von der Union durchzuführenden Aktionen,
ii) der von der Union einzunehmenden Standpunkte,
iii) der Einzelheiten der Durchführung der unter den Ziffern i und ii genannten 

Beschlüsse, und

c) die systematische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der 
Führung ihrer Politik ausbaut.



Zivile und militärische 
Missionen der EU

Q
ue

lle
: 

ht
tp

://
w

w
w

.c
on

si
liu

m
.e

ur
op

a.
eu

/s
ho

w
Pa

ge
.a

sp
x?

id
=2

68
&

la
ng

=d
e 

(Z
ug

rif
f: 

11
.0

5.
20

10
)



Art. 26 EUV
(1) Der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt 

die Ziele und die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik fest, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen 
Bezügen. Er erlässt die erforderlichen Beschlüsse.
Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Präsident des 
Europäischen Rates eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates 
ein, um die strategischen Vorgaben für die Politik der Union angesichts dieser 
Entwicklung festzulegen.

(2) Der Rat gestaltet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und fasst die 
für die Festlegung und Durchführung dieser Politik erforderlichen Beschlüsse 
auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festgelegten allgemeinen 
Leitlinien und strategischen Vorgaben.
Der Rat und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
tragen für ein einheitliches, kohärentes und wirksames Vorgehen der Union 
Sorge.

(3) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter und 
von den Mitgliedstaaten mit einzelstaatlichen Mitteln und den Mitteln der Union 
durchgeführt.



Art. 27 EUV
(1) Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der im Rat 

"Auswärtige Angelegenheiten" den Vorsitz führt, trägt durch seine Vorschläge 
zur Festlegung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bei und stellt 
sicher, dass die vom Europäischen Rat und vom Rat erlassenen Beschlüsse 
durchgeführt werden.

(2) Der Hohe Vertreter vertritt die Union in den Bereichen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik. Er führt im Namen der Union den politischen 
Dialog mit Dritten und vertritt den Standpunkt der Union in internationalen 
Organisationen und auf internationalen Konferenzen.

(3) Bei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Hohe Vertreter auf einen 
Europäischen Auswärtigen Dienst. Dieser Dienst arbeitet mit den 
diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und umfasst Beamte 
aus den einschlägigen Abteilungen des Generalsekretariats des Rates und der 
Kommission sowie abgeordnetes Personal der nationalen diplomatischen 
Dienste. Die Organisation und die Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes werden durch einen Beschluss des Rates festgelegt. Der Rat 
beschließt auf Vorschlag des Hohen Vertreters nach Anhö-rung des 
Europäischen Parlaments und nach Zustimmung der Kommission.



Art. 28 EUV
(1) Verlangt eine internationale Situation ein operatives Vorgehen der Union, so 

erlässt der Rat die erforderlichen Beschlüsse. In den Beschlüssen sind ihre Ziele, 
ihr Umfang, die der Union zur Verfügung zu stellenden Mittel sowie die 
Bedingungen und erforderlichenfalls der Zeitraum für ihre Durchführung 
festgelegt.
Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen Auswirkungen auf eine 
Angelegenheit ein, die Gegenstand eines solchen Beschlusses ist, so überprüft 
der Rat die Grundsätze und Ziele dieses Beschlusses und erlässt die 
erforderlichen Beschlüsse.

(2) Die Beschlüsse nach Absatz 1 sind für die Mitgliedstaaten bei ihren 
Stellungnahmen und ihrem Vorgehen bindend.

(3) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im Rahmen eines 
Beschlusses nach Absatz 1 geplant ist, wird von dem betreffenden Mitgliedstaat 
so rechtzeitig mitgeteilt, dass erforderlichenfalls eine vorherige Abstimmung im 
Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt nicht für 
Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der Beschlüsse des Rates auf 
einzelstaatlicher Ebene darstellen.



Art. 29 EUV

Der Rat erlässt Beschlüsse, in denen der 
Standpunkt der Union zu einer bestimmten 
Frage geografischer oder thematischer Art 
bestimmt wird. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ihre einzelstaatliche Politik mit den 
Standpunkten der Union in Einklang steht.



Art. 30 EUV
(1) Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik oder der Hohe Vertreter 
mit Unterstützung der Kommission kann den Rat mit 
einer Frage der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik befassen und ihm Initiativen 
beziehungsweise Vorschläge unterbreiten.

(2) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung 
notwendig ist, beruft der Hohe Vertreter von sich aus 
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats innerhalb von 48 
Stunden, bei absoluter Notwendigkeit in kürzerer Zeit, 
eine außerordentliche Tagung des Rates ein.



Art. 31 EUV

(1) Beschlüsse nach diesem Kapitel werden vom Europäischen Rat und 
vom Rat einstimmig gefasst, soweit in diesem Kapitel nichts anderes 
festgelegt ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist 
ausgeschlossen.
Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner 
Enthaltung eine förmliche Erklärung im Sinne dieses Unterabsatzes 
abgeben. In diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Beschluss 
durchzuführen, akzeptiert jedoch, dass der Beschluss für die Union 
bindend ist. Im Geiste gegenseitiger Solidarität unterlässt der 
betreffende Mitgliedstaat alles, was dem auf diesem Beschluss 
beruhenden Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es behindern 
könnte, und die anderen Mit-gliedstaaten respektieren seinen 
Standpunkt. Vertreten die Mitglieder des Rates, die bei ihrer 
Stimmenthaltung eine solche Erklärung abgeben, mindestens ein 
Drittel der Mitgliedstaaten, die mindestens ein Drittel der 
Unionsbevölkerung ausmachen, so wird der Beschluss nicht 
erlassen.



Art. 31 EUV
(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er

– auf der Grundlage eines Beschlusses des Europäischen Rates über die strategischen 
Interessen und Ziele der Union nach Artikel 22 Absatz 1 einen Beschluss erlässt, mit dem 
eine Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird;

– auf einen Vorschlag hin, den ihm der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik auf spezielles Ersuchen des Europäischen Rates unterbreitet hat, das auf 
dessen eigene Initiative oder auf eine Initiative des Hohen Vertreters zurückgeht, einen 
Beschluss erlässt, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird;

– einen Beschluss zur Durchführung eines Beschlusses, mit dem eine Aktion oder ein 
Standpunkt der Union festgelegt wird, erlässt,

– nach Artikel 33 einen Sonderbeauftragten ernennt.

Erklärt ein Mitglied des Rates, dass es aus wesentlichen Gründen der nationalen 
Politik, die es auch nennen muss, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit 
zu fassenden Beschluss abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Hohe 
Vertreter bemüht sich in engem Benehmen mit dem betrof-fenen Mitgliedstaat um 
eine für diesen Mitgliedstaat annehmbare Lösung. Gelingt dies nicht, so kann der 
Rat mit qualifizierter Mehrheit veranlassen, dass die Frage im Hinblick auf einen 
einstimmigen Beschluss an den Europäischen Rat verwiesen wird.



Art. 31 EUV

(3) Der Europäische Rat kann einstimmig einen 
Beschluss erlassen, in dem vorgesehen ist, dass 
der Rat in anderen als den in Absatz 2 genannten 
Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Beschlüsse mit 
militärischen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen.

(5) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder



Art. 32 EUV
Die Mitgliedstaaten stimmen sich im Europäischen Rat und im Rat zu jeder 
außen- und sicherheits-politischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um 
ein gemeinsames Vorgehen festzulegen. Bevor ein Mitgliedstaat in einer 
Weise, die die Interessen der Union berühren könnte, auf internationaler 
Ebene tätig wird oder eine Verpflichtung eingeht, konsultiert er die anderen 
Mitglied-staaten im Europäischen Rat oder im Rat. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten durch konvergentes Handeln, dass die Union ihre Interessen 
und ihre Werte auf internationaler Ebene geltend machen kann. Die 
Mitgliedstaaten sind untereinander solidarisch.
Hat der Europäische Rat oder der Rat ein gemeinsames Vorgehen der Union 
im Sinne des Absatzes 1 festgelegt, so koordinieren der Hohe Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheits-politik und die Minister für auswärtige 
Angelegenheiten der Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten im Rat.
Die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegationen 
der Union in Drittländern und bei internationalen Organisationen arbeiten 
zusammen und tragen zur Festlegung und Durchführung des gemeinsamen 
Vorgehens bei.



Art. 33 EUV

Der Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik einen 
Sonderbeauftragten für besondere politische 
Fragen ernennen. Der Sonderbeauftragte übt 
sein Mandat unter der Verantwortung des Hohen 
Vertreters aus.



• Afghanistan: Vygaudas Ušackas (seit 22. Februar 2010).[
• Region der Afrikanischen Großen Seen: Roeland van de Geer (seit 15. 

Februar 2007). 
• Afrikanische Union (AU): Koen Vervaeke (seit 6. Dezember 2007). 
• Bosnien und Herzegowina: Valentin Inzko (seit 11. März 2009). 
• Kosovo: Pieter Feith (seit 4. Februar 2008). 
• Mazedonien: Erwan Fouéré (seit 17. Oktober 2005). 
• Moldova: Kálmán Mizsei (seit 15. Februar 2007). 
• Naher Osten: Marc Otte (seit 14. Juli 2003). 
• Sudan: Torben Brylle (seit 19. April 2007). 
• Südkaukasus: Peter Semneby (seit 20. Februar 2006). 
• Zentralasien: Pierre Morel (seit 5. Oktober 2006). (seit September 2008 

auch EU-Sonderbeauftragter für den Georgienkonflikt). 

EU-Sonderbeauftragte



Art. 34 EUV
(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen Organisationen und 

auf internationalen Konferenzen. Sie treten dort für die Standpunkte der Union ein. 
Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik trägt für die 
Organisation dieser Koordinierung Sorge.
In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen, bei 
denen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind, setzen sich die dort vertretenen 
Mitgliedstaaten für die Standpunkte der Union ein.

(2) Nach Artikel 24 Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaaten, die in internationalen 
Organisationen oder auf internationalen Konferenzen vertreten sind, die dort nicht 
vertretenen Mitgliedstaaten und den Hohen Vertreter laufend über alle Fragen von 
gemeinsamem Interesse.
Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
sind, stimmen sich ab und unterrichten die übrigen Mitgliedstaaten sowie den 
Hohen Vertreter in vollem Umfang. Die Mitgliedstaaten, die Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, setzen sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen 
für die Standpunkte und Interessen der Union ein.
Wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das auf der 
Tagesordnung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen steht, beantragen die 
dort vertretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Vertreter gebeten wird, den 
Standpunkt der Union vorzutragen.



Art. 35 EUV
Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union in dritten Ländern 
und auf internationalen Konferenzen sowie ihre Vertretungen bei 
inter-nationalen Organisationen stimmen sich ab, um die 
Einhaltung und Durchführung der nach diesem Kapitel erlassenen 
Beschlüsse, mit denen Standpunkte und Aktionen der Union 
festgelegt werden, zu gewährleisten.
Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch 
Informationsaustausch und gemeinsame Bewertungen.
Sie tragen zur Verwirklichung des in Artikel 20 Absatz 2 
Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union genannten Rechts der Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger auf Schutz im Hoheitsgebiet von Drittländern und 
zur Durchführung der nach Artikel 23 des genannten Vertrags 
erlassenen Maßnahmen bei.



Art. 36 EUV

Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
hört das Europäische Parlament regelmäßig zu den wichtigsten 
Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der 
Gemein-samen Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und 
unterrichtet es über die Entwicklung der Politik in diesen 
Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen des 
Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden. Die 
Sonderbeauftragten können zur Unterrichtung des Europäischen 
Parlaments mit herangezogen werden.
Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen 
an den Rat und den Hohen Vertre-ter richten. Zweimal jährlich 
führt es eine Aussprache über die Fortschritte bei der 
Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, 
einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik.



Art. 37 EUV

Die Union kann in den unter dieses Kapitel 
fallenden Bereichen Übereinkünfte mit 
einem oder mehreren Staaten oder 
internationalen Organisationen schließen.



Unbeschadet des Artikels 240 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verfolgt ein Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee 
die internationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und trägt auf Ersuchen des Rates, des Hohen Vertreters der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder von sich aus durch an den Rat 
gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der Politiken bei. Ferner überwacht es 
die Durchführung vereinbarter Politiken; dies gilt unbeschadet der 
Zuständigkeiten des Hohen Vertreters.
Im Rahmen dieses Kapitels nimmt das Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee unter der Verantwortung des Rates und des Hohen Vertreters die 
politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbewältigungsoperationen 
im Sinne des Artikels 43 wahr.
Der Rat kann das Komitee für den Zweck und die Dauer einer Operation zur 
Krisenbewältigung, die vom Rat festgelegt werden, ermächtigen, geeignete 
Beschlüsse hinsichtlich der politischen Kontrolle und strategischen Leitung der 
Operation zu fassen.

Art. 38 EUV



Art. 40 EUV

Die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik lässt die Anwendung der Verfahren 
und den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, 
die in den Verträgen für die Ausübung der in den Artikeln 
3 bis 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union aufgeführten Zuständigkeiten der 
Union vorgesehen sind, unberührt.

Ebenso lässt die Durchführung der Politik nach den 
genannten Artikeln die Anwendung der Verfahren und 
den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, die 
in den Verträgen für die Ausübung der Zuständigkeiten 
der Union nach diesem Kapitel vorgesehen sind, 
unberührt.



Art. 41 EUV

(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus der 
Durchführung dieses Kapitels entstehen, gehen zulasten des 
Haushalts der Union.

(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Kapitels gehen ebenfalls zulasten des 
Haushalts der Union, mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von 
Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas 
anderes beschließt.
(...)



Fragen Tutorium
1. Warum ist der Bereich der europäischen 

Verteidigungspolitik der am wenigsten entwickelte 
Politikbereich der EU?

2. Welcher zentrale Bruch durchzieht sich durch die 
Europäische Verteidigungspolitik? An welchen Stellen 
des Vertrages kommt dieser Bruch im Vertrag zum 
Vorschein?

3. Welche institutionelle Neuerungen bringt der Vertrag 
von Lissabon im Hinblick auf die Verteidigungspolitik mit 
sich? 

4. Welche zentralen verteidigungspolitischen Neuerungen 
bringt der Vertrag mit sich? 

Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik



Art. 42 EUV

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile 
und militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit. Auf 
diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union 
zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung 
der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der 
Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
werden.



Art. 42 EUV

(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die 
schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der 
Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der 
Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem 
Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit 
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen.

Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter 
Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die 
ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation 
(NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar 
mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik.



(3)Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische 
Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele 
zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die zusammen multinationale 
Streitkräfte aufstellen, können diese auch für die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern. Die Agentur für die Bereiche Entwicklung der 
Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (im 
Folgenden "Europäische Verteidigungsagentur") ermittelt den operativen 
Bedarf und fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung 
von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen 
Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese Maßnahmen 
gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europäischen 
Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung und unterstützt den 
Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten.

Art. 42 EUV



(4) Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach 
diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative 
eines Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe Vertreter kann gegebenenfalls 
gemeinsam mit der Kommis-sion den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel 
sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.

(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer 
Interessen eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer 
Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die Durchführung einer 
solchen Mission fällt unter Artikel 44.

Art. 42 EUV



(6)Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien 
in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen 
und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten 
Anforderungen untereinander weiter gehende 
Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen 
der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach 
Maßgabe von Artikel 46. Sie berührt nicht die 
Bestimmungen des Artikels 43.

Art. 42 EUV



(7)Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten 
ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im 
Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. 
Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem 
Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der 
Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen 
Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden Staaten 
weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und 
das Instrument für deren Verwirklichung ist.

Art. 42 EUV



Art. 43 EUV (Missionen)

(1)Die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei 
deren Durchführung die Union auf zivile und militärische 
Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame 
Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und 
Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und 
Unterstüt-zung, Aufgaben der Konfliktverhütung und der 
Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im Rahmen der 
Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender 
Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage 
nach Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann zur 
Bekämpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter 
anderem auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der 
Bekämpfung des Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.



(2)Der Rat erlässt die Beschlüsse über Missionen nach 
Absatz 1; in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang der 
Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen 
Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der Hohe Vertreter 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sorgt unter 
Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen 
mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für 
die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser 
Missionen.

Art. 43 EUV



(1)Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschlüsse kann 
der Rat die Durchführung einer Mission einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten übertragen, die dies wünschen und über die 
für eine derartige Mission erforderlichen Fähigkeiten 
verfügen. Die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren in 
Absprache mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik untereinander die Ausführung der 
Mission.

Art. 44 EUV



Art. 44 EUV
(2)Die an der Durchführung der Mission teilnehmenden 

Mitgliedstaaten unterrichten den Rat von sich aus oder auf 
Antrag eines anderen Mitgliedstaats regelmäßig über den 
Stand der Mission. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
befassen den Rat sofort, wenn sich aus der Durchführung der 
Mission schwerwiegende Konsequenzen ergeben oder das 
Ziel der Mission, ihr Umfang oder die für sie geltenden 
Regelungen, wie sie in den in Absatz 1 genannten 
Beschlüssen festgelegt sind, geändert werden müssen. Der 
Rat erlässt in diesen Fällen die erforderlichen Beschlüsse.



Art. 45 EUV
(1) Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten, dem Rat unterstellten 

Europäischen Verteidigungsagentur ist es,
a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der 

Mitgliedstaaten und der Beurteilung, ob die von den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
diese Fähigkeiten eingegange-nen Verpflichtungen erfüllt wurden, mitzuwirken;

b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter 
und kompa-tibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken;

c) multilaterale Projekte zur Erfüllung der Ziele im Bereich der militärischen 
Fähigkeiten vorzu-schlagen und für die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Programme sowie die Verwaltung spezifischer 
Kooperationsprogramme zu sorgen;

d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, 
gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie Studien zu technischen Lösungen, die 
dem künftigen operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren und zu planen;

e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der industriellen 
und tech-nologischen Basis des Verteidigungssektors und für einen 
wirkungsvolleren Einsatz der Verteidigungsausgaben ermittelt werden, und diese 
Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen.



Art. 45 EUV

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der 
Europäischen Verteidigungsagen-tur teilnehmen. Der Rat 
erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss, in dem 
die Rechtsstel-lung, der Sitz und die Funktionsweise der 
Agentur festgelegt werden. Dieser Beschluss trägt dem 
Umfang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der 
Agentur Rechnung. Innerhalb der Agen-tur werden spezielle 
Gruppen gebildet, in denen Mitgliedstaaten 
zusammenkommen, die gemein-same Projekte durchführen. 
Die Agentur versieht ihre Aufgaben erforderlichenfalls in 
Verbindung mit der Kommission.



Art. 46 EUV

(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit im Sinne des Artikels 42 Absatz 6 
beteiligen möchten und hinsichtlich der militärischen 
Fähigkeiten die Kriterien erfüllen und die Verpflichtungen 
eingehen, die in dem Protokoll über die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit enthalten sind, teilen dem Rat 
und dem Hohen Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik ihre Absicht mit.

(2) …



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!
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